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26.02.2025 Stadtrat 

  
    Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
nach einem offenen Verfahren der Auftrag für das Gewerk Elektrotechnik für 
den Neubau der Hauptfeuerwache am Kurt-Romstöck-Ring an die Firma 
EEAtec GmbH, Weiden vergeben wurde. Weitere Informationen sind der 
Bekanntmachung vergebener Aufträge im EU-Amtsblatt zu entnehmen.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind.  

10.03.2025 Bau-, Planungs- und Umweltsenat     Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
nach einem offenen Verfahren der Auftrag für das Gewerk Sanitäranlagen für 
den Neubau der Hauptfeuerwache am Kurt-Romstöck-Ring an die Firma Reindl 
Bad – Wärme - Energie GmbH, Berching vergeben wurde. Weitere 
Informationen sind der Bekanntmachung vergebener Aufträge im EU-Amtsblatt 
zu entnehmen.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind.  

10.03.2025 Bau-, Planungs- und Umweltsenat     Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
nach einem offenen Verfahren der Auftrag für das Gewerk Gebäudeautomation 
für den Neubau der Hauptfeuerwache am Kurt-Romstöck-Ring an die Firma 
OPF Gebäude- und Automatisierungstechnik GmbH, Neumarkt i.d.OPf 
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vergeben wurde. Weitere Informationen sind der Bekanntmachung vergebener 
Aufträge im EU-Amtsblatt zu entnehmen.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 

27.03.2025 Stadtrat      Nach Beendigung des Vergabeverfahrens mit der Zuschlagserteilung durch die 
    Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass nach einem offenen Verfahren 
    der Auftrag für die Reinigungsleistungen in den WC-Anlagen der Parkhäuser 
    Ringstraße und Rosengasse sowie Tiefgarage Residenzplatz, Neumarkt i.d.OPf. 
    an die Firma Jura Gebäude Service GmbH, Neumarkt i.d.OPf. vergeben wurde. 
    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 

07.04.2025 Bau-, Planungs- und Umweltsenat     Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
nach einem offenen Verfahren der Auftrag für das Gewerk PV-Anlagen 
Fassade, für den Neubau der Hauptfeuerwache am Kurt-Romstöck-Ring, 
Neumarkt i.d.OPf an die Firma Sonnenwende 2020 GmbH, Pleinfeld vergeben 
wurde. Weitere Informationen sind der Bekanntmachung vergebener Aufträge 
im EU-Amtsblatt zu entnehmen.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 
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07.04.2025 Bau-, Planungs- und Umweltsenat     Nach Beendigung des Vergabeverfahrens mit der Zuschlagserteilung durch die 

Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass nach einer Angebotseinholung 
der Auftrag für das Gewerk Schlosser- und Stahlbauarbeiten für den Neubau 
der Hauptfeuerwache am Kurt-Romstöck-Ring an die Firma Forster Metallbau 
GmbH, Neumarkt i.d.OPf. vergeben wurde.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 

30.04.2025 Stadtrat     Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
nach einem offenen Verfahren der Auftrag für das Gewerk 
Atemschutzpflegestelle für den Neubau der Hauptfeuerwache am Kurt-
Romstöck-Ring, Neumarkt i.d.OPf. an die Firma MAW Metallbau- Anlagenbau- 
Werkstätten GmbH, Ilshofen-Eckartshausen vergeben wurde. Weitere 
Informationen sind der Bekanntmachung vergebener Aufträge im EU-Amtsblatt 
zu entnehmen.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs-und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind  

30.04.2025 Stadtrat      Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
nach einem offenen Verfahren der Auftrag für das Gewerk Trockenbauarbeiten 
für den Neubau der Hauptfeuerwache am Kurt-Romstöck-Ring, Neumarkt 
i.d.OPf. an die Firma Holz-Bösl Akustik- und Trockenbau GmbH, Ursensollen 
vergeben wurde. Weitere Informationen sind der Bekanntmachung vergebener 
Aufträge im EU-Amtsblatt zu entnehmen.  
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    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind.  

27.05.2025 Stadtrat      Nach Beendigung des Vergabeverfahrens mit der Zuschlagserteilung durch die 
    Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass nach einer 
    Verhandlungsvergabe der Auftrag für die Reinigungsleistung im Turnerheim, 
    Mariahilfstr. 28, Neumarkt i.d.OPf. an die Firma Jura Gebäude Service GmbH, 
    Neumarkt i.d.OPf. vergeben wurde. 
    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 

02.06.2025 Bau-, Planungs- und Umweltsenat     Nach Beendigung des Vergabeverfahrens mit der Zuschlagserteilung durch die 
Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass nach einer freihändigen 
Vergabe der Auftrag für das Gewerk Baumeisterarbeiten für die Erweiterung 
und Ertüchtigung des Feuerwehrgebäudes in Stauf, Kopernikusring 14, 
Neumarkt i.d.OPf. an die Firma Firma Mickan Generalbaugesellschaft, Amberg 
mbH & Co. KG, Amberg vergeben wurde.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 

02.06.2025 Bau-, Planungs- und Umweltsenat     Nach Beendigung des Vergabeverfahrens mit der Zuschlagserteilung durch die 
Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass nach einem offenen Verfahren 
der Auftrag für das Gewerk Metallbauarbeiten Innentüren für den Neubau der 
Hauptfeuerwache am Kurt-Romstöck-Ring an die Firma RECAL Fensterbau 
GmbH, Büchenbach vergeben wurde.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 
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02.06.2025 Bau-, Planungs- und Umweltsenat      Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
nach einem offenen Verfahren der Auftrag für die Tragwerksplanung für die 
Generalsanierung 2-fach Turnhalle und Erweiterungsbau für Sanitär- und 
Umkleideräume und Tiefgarage für Mittelschule Weinberger Straße in der 
Weinberger Straße 41, Neumarkt i.d.OPf. an das Büro Sailer Stepan 
Tragwerkteam München GmbH, München vergeben wurde. Weitere 
Informationen sind der Bekanntmachung vergebener Aufträge im EU-Amtsblatt 
zu entnehmen.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind.  

02.06.2025 Bau-, Planungs- und Umweltsenat     Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
nach einem offenen Verfahren der Auftrag für die HLS-Planung für die 
Generalsanierung 2-fach Turnhalle und Erweiterungsbau für Sanitär- und 
Umkleideräume und Tiefgarage für Mittelschule Weinberger Straße in der 
Weinberger Straße 41, Neumarkt i.d.OPf. an das Ingenieurbüro Brundobler 
GmbH, Kelheim vergeben wurde. Weitere Informationen sind der 
Bekanntmachung vergebener Aufträge im EU-Amtsblatt zu entnehmen.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind.  
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02.06.2025 Bau-, Planungs- und Umweltsenat     Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der Zuschlags-
erteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass nach einem 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb der Auftrag für die Gebäude-
planung für die Generalsanierung 2-fach Turnhalle und Erweiterungsbau für 
Sanitär- und Umkleideräume und Tiefgarage für Mittelschule Weinberger Straße 
in der Weinberger Straße 41, Neumarkt i.d.OPf. an das Architekturbüro Theo 
Nutz GmbH, Neumarkt i.d.OPf. vergeben wurde. Weitere Informationen sind der 
Bekanntmachung vergebener Aufträge im EU-Amtsblatt zu entnehmen.  

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind.  

07.07.2025 Stadtrat     Nach Beendigung des Vergabeverfahrens mit der Zuschlagserteilung durch die 
    Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass nach einer 
    Verhandlungsvergabe der Auftrag für die Reinigungsleistung in der Grundschule 
    Hasenheide, Meisenweg 26, Neumarkt i.d.OPf. an die Firma Peter Kattenbeck 
    GmbH, Nürnberg vergeben wurde. 
    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 

07.07.2025  Stadtrat      Nach Beendigung des Vergabeverfahrens mit der Zuschlagserteilung durch die 
    Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass nach einem offenen Verfahren 
    der Auftrag für das Gewerk Atemschutzübungsstrecke für den Neubau der 
    Hauptfeuerwache am Kurt-Romstöck-Ring an die Firma MAW Metallbau- 
    Anlagenbau-Werkstätten GmbH, Ilshofen-Eckartshausen vergeben wurde. 
    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 
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28.07.2025  Bau-, Planungs- und Umweltsenat     Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen 

    Wettbewerbsbeschränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
    Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
    nach einem offenen Verfahren der Auftrag für die Elektroplanung für die 
    Generalsanierung 2-fach Turnhalle und Erweiterungsbau für Sanitär- und 
    Umkleideräume und Tiefgarage für Mittelschule Weinberger Straße in der 
    Weinberger Straße 41, Neumarkt i.d.OPf. an das Büro MTM-Plan GmbH, 
    Eschlkam vergeben wurde. Weitere Informationen sind der Bekanntmachung 
    vergebener Aufträge im EU-Amtsblatt zu entnehmen. 
    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 
25.09.2025 Stadtrat      Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe- 

    schränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
nach einem offenen Verfahren der Auftrag für die Reinigungsleistung in der 
Grundschule Pölling, Sonnenstraße 17, Neumarkt i.d.OPf. an die Firma 
Reinigung Yell e.K., Ansbach vergeben wurde. Weitere Informationen sind der 
Bekanntmachung vergebener Aufträge im EU-Amtsblatt zu entnehmen. 

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 
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25.09.2025 Stadtrat      Nach Ablauf der Rügefristen nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe- 

    schränkungen und Beendigung des Vergabeverfahrens mit der 
Zuschlagserteilung durch die Verwaltung darf bekannt gemacht werden, dass 
nach einem offenen Verfahren der Auftrag für die Reinigungsleistung im 
Rathaus IV mit Bürgerhaus, Fischergasse 1, Neumarkt i.d.OPf. an die Firma 
Reinigung Yell e. K., Ansbach vergeben wurde. Weitere Informationen sind der 
Bekanntmachung vergebener Aufträge im EU-Amtsblatt zu entnehmen. 

    Im Übrigen unterliegt der Beschluss auf Dauer der Geheimhaltung, weil 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten betroffen sind. 

 
 


